
Lernerin kommt 30 Minuten zu spät zur
Klassenarbeit - muss ich ihr das Recht einräumen,
nachzuschreiben?
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Zitat von Haubsi1975

sie habe die Bahn verpasst,

Zitat von Haubsi1975

Der Zug war ausgefallen. Dies bestätigte die nachträgliche Bescheinigung.

Im Eingangspost stand eben, dass sie Bahn verpasst habe. Ich war jetzt die meiste Zeit
ausgegangen, dass es quasi ihr Verschulden war, weil sie zu spät dran war. Wenn die Bahn
tatsächlich ausgefallen ist (dann macht die Bescheinigung auch Sinn), sehe ich es genau wie
die anderen, dass die "Lernerin" ein Recht aufs Nachschreiben hat. Ich würde einen Termin
festlegen und ihr mitteilen. Wenn sie nicht erscheint, gehst du mit dem Sachverhalt am besten
zur Schulleitung.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/63169-lernerin-kommt-30-minuten-zu-sp%C3%A4t-zur-klassenarbeit-muss-ich-
ihr-das-recht-einr%C3%A4/?postID=769049#post769049

https://www.lehrerforen.de/thread/63169-lernerin-kommt-30-minuten-zu-sp%C3%A4t-zur-klassenarbeit-muss-ich-ihr-das-recht-einr%C3%A4/?postID=768842#post768842
https://www.lehrerforen.de/thread/63169-lernerin-kommt-30-minuten-zu-sp%C3%A4t-zur-klassenarbeit-muss-ich-ihr-das-recht-einr%C3%A4/?postID=769041#post769041
https://www.lehrerforen.de/thread/63169-lernerin-kommt-30-minuten-zu-sp%C3%A4t-zur-klassenarbeit-muss-ich-ihr-das-recht-einr%C3%A4/?postID=769049#post769049
https://www.lehrerforen.de/thread/63169-lernerin-kommt-30-minuten-zu-sp%C3%A4t-zur-klassenarbeit-muss-ich-ihr-das-recht-einr%C3%A4/?postID=769049#post769049

